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Information der betroffenen Personen 

(Antragsteller/Bürger) bei Direkterhebung (Art. 13 

DS-GVO i.V.m. § 8 NDSG) 

Bauvoranfrage – Bauherr/Bauherrin 

 

Verantwortlicher: 

Stadt Bleckede, Lüneburger Straße 2, 21354 Bleckede (Deutschland) 

05852 977-0, datenschutz@bleckede.de, https://www.bleckede.de 

 

Gesetzlicher Vertreter: 

Bürgermeister, E-Mail: datenschutz@bleckede.de 

 

Datenschutzbeauftragter: 

Datenschutzbeauftragte der Stadt Bleckede, Tel: 04131 26-1756, E-Mail: 
datenschutz@landkreis-lueneburg.de 

 

Angaben zur Verarbeitungstätigkeit: 

Zwecke der Verarbeitungstätigkeit: 

Ihre Daten werden zu folgenden Zwecken erhoben: 
 Bearbeitung von Anträgen auf Bauvorbescheid nach § 73 NBauO 
 Bearbeitung von Anträgen auf Befreiung von den Festsetzungen gemeindlicher 

Satzungen nach § 31 Abs. 2 BauGB. 
 

 

Rechtsgrundlage der Verarbeitungstätigkeit: 

Für die Aufgabe: §§ 57 Abs. 1 i.V.m. § 58 Abs. 2 NBauO. 
Für die Verarbeitung: Art. 6 Abs. 1 lit. c und e und Art. 4 Nr. 2 DSGVO. 

 

Kategorien von Empfängern: 

Sonstige Empfänger (Ihre personenbezogenen Daten werden weitergegeben an: 
- Fachbereiche der Stadt Bleckede, 
- den Eigenbetrieb Straßenbau und Unterhaltung des Landkreises Lüneburg, 
- die GfA Lüneburg – gemeinsame kommunale Anstalt des öffentlichen Rechts (gkAöR), 
- die Gemeinden und Samtgemeinden im Landkreis Lüneburg, 
- benachbarte Gemeinden in angrenzenden Landkreisen, 
- das Amt für regionale Landesentwicklung Lüneburg, 



Information der betroffenen Personen (Antragsteller/Bürger) bei Direkterhebung (Art. 13 DS-GVO 
i.V.m. § 8 NDSG) 

Rückfragen bitte an datenschutz@landkreis-
lueneburg.de 

Stand: 09.11.2023 Seite 2 / 3 

- das Niedersächsische Amt für Denkmalpflege, Stützpunkt Lüneburg, 
- die Niedersächsischen Landesforsten, Forstamt Göhrde, 
- an das Staatliche Gewerbeaufsichtsamt Lüneburg 
- das Landesamt für Bergbau, Energie und Geologie, 
- die Niedersächsische Landesschulbehörde, Regionalabteilung Lüneburg, 
- die Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr, Geschäftsbereich 
Lüneburg, 
- die LEA Gesellschaft für Landeseisenbahnaufsicht mbH, 
- die Deutsche Bahn AG, DB Immobilien Region Nord, 
- die Bleckeder Kleinbahn UG, 
- die Landwirtschaftskammer Niedersachsen, Bezirksstelle Uelzen, 
- die Evangelisch-lutherische Landeskirche Hannovers, Körperschaft des öffentlichen 
Rechts, Amt für Bau- und Kunstpflege Lüneburg, 
- Eigentümer und Eigentümerinnen benachbarter Grundstücke, 
- Gerichte zur gerichtlichen Überprüfung von Bauvoranfrageverfahren und 
Bauvorbescheiden. (nicht abschließend aufgezählt).) 

 

Datentransfer in ein Drittland: 

Es liegt keine geplante Übermittlung in Drittstaaten vor. 

 

Zusätzliche Informationspflichten: 

Speicherdauer der personenbezogenen Daten: 

Daten werden so lange gespeichert, wie dies unter Beachtung gesetzlicher 
Aufbewahrungsfristen bzw. für die Aufgabenerfüllung erforderlich ist. Im Rahmen 
der Bauvoranfragen werden die Daten im Regelfall dauerhaft gespeichert. 
 

 

Rechte der betroffenen Person: 

Sie haben ein Recht auf Auskunft (gem. Art. 15 DS-GVO i.V.m. § 9 NDSG) seitens des 
Verantwortlichen über die Sie betreffenden personenbezogenen Daten sowie auf 
Berichtigung (Art. 16 DS-GVO), Löschung (Art. 17 DS-GVO), und auf Einschränkung der 
Verarbeitung (Art. 18 Abs. 1 DS-GVO). Des Weiteren haben Sie ein Widerspruchsrecht 
gegen die Verarbeitung (Art. 21 DS-GVO) sowie das Recht auf Datenübertragbarkeit (Art. 20 
DS-GVO). 

 

Möchten Sie von Ihren Rechten Gebrauch machen, wenden Sie sich bitte an den oben 
genannten Datenschutzbeauftragten. 

 

Beschwerderecht: 

Sie haben ein Recht auf Beschwerde bei der zuständigen Aufsichtsbehörde. 

 

Pflicht zur Bereitstellung der personenbezogenen Daten: 
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Die betroffene Person ist verpflichtet die personenbezogenen Daten bereitzustellen.  

 

Folgen der Nichtbereitstellung: 

Ihr Antrag auf Bauvorbescheid bzw. Ihr Antrag auf Befreiung von den Festsetzungen 
gemeindlicher Satzungen (siehe Zweck der Datenverarbeitung) kann nicht bearbeitet 
werden. 

 

Automatisierte Entscheidungsfindung: 

Es erfolgt keine automatisierte Entscheidungsfindung bzw. Profiling. 


